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RATSERKANNTNIS VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG, DASS
DIE UNTENGENANNTEN HAUPTLEUTE MIT IHREN SOLDATEN IN
DIE FREMDEN DIENSTE NACH MODENA ZIEHEN DÜRFEN

"Menigkhlichem sye khundt und zuo wüssen , diewyl von mynen g . herren
[Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug ] und den höchsten gwälten [ ge¬
meint die Gemeindeversammlungen ] der Statt undt Ambt [ d . h . von Aegeri,

Menzingen und Baar sowie der Stadt Zug ] ermehret und bewilliget * wor¬
den dass Zuo dienst dess durchlüchtigen Fürsten und Herren Herzogen

Zuo Modena [ Francesco I d 'Este ] etc . hiegegenwürtige hauptlüth [ u . a.
Johann Jakob II . Muos und Peter Trinkler ] mit Jren geworbenen Kriegs¬
soldaten , fortzüchen , undt Zuo schütz und schirm desselbigen , wider

den Jnfahl oder Angriff dess Türkhen Alss algemeinen Fyndt der Chri¬
stenheit sich gebruchen Lassen mögend , Luth und Jnhalt der beschribnen
articlen und gedingen , so by diser geschächnen bewilligung , glych wye
by U. E . Löblichen Landts Ury 3 , Vorbehalten und auch angedinget worden

sindt" "N “ hie . mag maru Jruezen"
"So Jst demnach Vor und wolermelter myner g . H . Von Statt und Ambt Zug,
Verstandt willen und meynung , dass Jer üch gmeinlich und sonderlich,
Jn sollichen dienst wye es ehrlichen redlichen Soldaten gebürt und
Zuostaht , verhalten , üweren Hauptlüthen und derselbigen Axnbtslüthen

gehorsam und gewärtig syn , dieselben sambt üweren Ehren Zeichen und
Fendiin mit darsezung lybs und lebens ehrlich und redlich schützen
schirmen und handthaben söllendt . So dann auch der gewohnten Kriegsor-
dinantz so üch von dem H. Obersten [ Jakob Lusser ] ^ der Eydtgnössischen

form gemäss würdt vorgeöffnet werden flyssig nachkhommen . Sodann wider
Verhoffen sich einer oder mehr ungehorsam und widerspennig erzeigten,

A

der ordinantz gemäss sich nit haltend , uffruor oder uffwigleten under
den Soldaten machten Oder ohne Urlaub und Passporten ussryssen Jm va-

terlandt Nachgentz ergriffen wurdendt , das man dieselbigen als Meyney-
de thrüwlose Lüth handthaben undt straffen Werde.

Es söllendt und werdendt auch die Hauptlüth was einem Jeden Soldaten

versprochen gern und guotwillig bezalen , sich auch als gethrüwe Väter
erzeigen . Jr ehr lyb undt guot auch Zuo Jnen sezen , die gehorsamen und
rüewigen schirmen , die ungehorsamen Jeder Zyt handthaben und straffen.
Damit dan diss Ansechen desto besser Jn obacht gehalten werde sollend

Jer gmeinlich und sonderlich mit gelernten worthen den Eydtschwuhor
leisten , und deme allem thrüwlich nachkhommen " .
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Konzept , vom Zuger Stadt - und Amtsrat Beat II . Zurlauben
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